
 

 

 

 

Feststellung des Grundversorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG 
 

Nach § 36 Abs. 2 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) haben Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung alle drei Jahre jeweils zum 1. Juli, 

erstmals zum 01. Juli 2006, den Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre 
festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Internet zu verö entlichen und 

der nach Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. 

Grundversorger ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, dass die meisten 
Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. 

Entsprechend den oben genannten Vorgaben wurde der Grundversorger für das Stromnetz der 
Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG konzessionsscharf vom 01.01.2025 bis zum 

31.12.2027 wie folgt festgestellt: 

 

Postleitzahl Ort 
Amtlicher 

Gemeinde-
schlüssel 

Konzessionsart Grundversorger 

83684 Tegernsee 09182132 Stromvollkonzession 

Elektrizitätswerk 
Tegernsee 
Vertriebs- und 
Service-KG 

83700 Rottach-Egern 09182129 Stromteilkonzession 

Elektrizitätswerk 
Tegernsee 
Vertriebs- und 
Service-KG 

83703 Gmund 09182116 Stromteilkonzession 

Elektrizitätswerk 
Tegernsee 
Vertriebs- und 
Service-KG 

83707 Bad Wiessee 09182111 Stromvollkonzession 

Elektrizitätswerk 
Tegernsee 
Vertriebs- und 
Service-KG 

83708 Kreuth 09182124 Stromvollkonzession 

Elektrizitätswerk 
Tegernsee 
Vertriebs- und 
Service-KG 

 


